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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 

Abg. Strobl und Genossen vom 25. Februar 

1988. Nr. 1663/J-NR/88. "Abschluß einer 

zwischenstaatlichen Vereinbarung zur Kon

trolle der Einhaltung der Ruhezeiten bei 

in- und ausl~ndischen Fahrzeugen im LKW

Verkehr durch Nutzung des Fahrtenschreibers" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

Bei der Kontrolle der Ruhezeiten handelt es sich um die 

Uberwachung arbeitszeitrechtlicher Normen. welche nicht in 

die Kompetenz des Bundesministeriums fUr öffentliche Wirt

schaft und Verkehr sondern in die des Bundesministeriums fUr 

Arbeit und Soziales. Arbeitsinspektorat fallen. Seitens der 

Kraftfahrbehörden der L~nder ergeht regelm~ßig die Einladung 

an die Arbeitsinspektorate zur Mitwirkung bei Straßenkon

trollen. 

Zu Frage 2: 

österreich ist Mitglied des Europäischen Ubereinkommens Uber 

die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr be

schäftigten Fahrpersonals (AETR, kundgemacht im BGBI.Nr. 

518/1975). Da auch die Bundesrepublik Deutschlarid dieses 

Ubereinkommen unterzeichnet hat, finden diese Bestimmungen 

auch auf den grenzUberschreitenden Verkehr zwischen öster~ 

reich und der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Es 
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besteht daher nach Meinung des Bundesministeriums fUr öffent

liche Wirtschaft und Verkehr keine Notwendigkeit zum Abschluß 

einer zwischenstaatlichen Vereinbarung. 

Die Frage der innerstaatlichen Vollziehungskompetenz des AETR 

ist strittig. Der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes 

wurde daher gebeten, zur Kompetenzlage eine entsprechende 

Stellungnahme abzugeben. Konkret geht es darum zu klären, ob 

es sich dabei um eine Angelegenheit des Arbeitnehmerschutzes 

(BM Arbeit und Soziales) oder um eines des Kraftfahr~esens 

(BMöWV) handelt. Eine Stellungnahme steht derzeit noch aus_, 

Zu Frage 3: 

Wie bereits zu Frage 1 ausgefUhrt, fallen die Agenden des 

Arbeitnehmerschutzes grundsätzlich nicht in den Zuständig

keitsbereich des Bundesministeriums fUr öffentliche Wirt

schaft und Verkehr sondern in den des Bundesministeriums fUr 

Arbeit und Soziales. Im Ubrigen wurde im Kraftfahrgesetz 

durch die Verpflichtung zum Einbau eines entsprechenden 

Wegstreckenmessers und Fahrtenschreibers ausreichende Mög

lichkeit zur Kontrolle auch der Fahrzeiten geschaffen. Durch 

die derzeit als Regierungsvorlage vorliegende 12.KFG-Novelle 

werden die entsprechenden EG-Regelungen Uber die Plombierung 

der Fahrtenschreiber Ubernommen. sodaß auch hier fUr ent

sprechende Kontrollmöglichkeiten Vorsorge getroffen wird. 

Zu Frage 4: 

Diese Frage kann mangels entsprechender statistischer Unter

lagen liber den Kausalzusammenhang nicht beantwortet werden. 

Zu Frage 5: 

Das Bundesministerium fUr öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

ist schon seit längerem bemUht, Aktivitäten auf diesem Gebiet 

zu setzen. Neben den Bestrebungen, eine Klärung der Kompe

tenzlage herbeizuflihren, wurden entsprechende Regelungeti in 

den Entwurf einer 12. KFG-Novelle (Plombierung der Fahrten

schreiber) aufgenommen, um eine Angleichung ari die Arbeits

zeitregelungen sicherzustellen. 
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Im Ubrigen darf ich auch auf die Stellungnahme des Bundes~ 

ministers fUr Arbeit und Soziales zur gleichlautenden Anfrage 

Nr. 1662/J verweisen. 

Wien. am 22. ~ril 1988 #;z:;ter 
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